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Nr. 67. Verordnung
über die Versorgung bewohnter Elbfahrzeuge mit Trinkwasser;

vom 25. Juli 1913.

Auf Grund von § 120e Absatz 2 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom
26. Juli 1900 (R.-G.-Bl. S. 871) wird hierdurch über die Trinkwasserversorgung der
innerhalb des Königreichs Sachsen auf der Elbe verkehrenden bewohnten Fahrzeuge
folgendes verordnet:

1. Zur Vermeidung des Gebrauches von Elbwasser zum Kochen und Trinken ist
jedes auf der Elbe verkehrende bewohnte Schiff oder Floß von dem Eigentümer mit
einem hinreichend großen Behälter zur Aufnahme des mitzuführenden Trinkwassers
auszurüsten.

Der Führer des Fahrzeuges hat dafür zu sorgen, daß der Behälter stets gut ge-
reinigt und mit einwandfreiem Trinkwasser in genügender Menge gefüllt ist.

2. Rohes Elbwasser darf weder zum Kochen und Trinken noch zum Reinigen des
Eß= und Kochgeschirres verwendet werden.

Ausgegeben zu Dresden, den 10. September 1913. 46


